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REVUE SUISSE
DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Nr. 9 September 1961 Lauferide Nr. 355

32. Jahrgang - Erscheint monatlich

AUS DEM INHALT:

Jurawanderung mit Pferden

Um das Recht des ausserehelichen Kindes

Helferberufe bringen Befriedigung

Was uns noch fehlt, Tagebuchnotizen

Wegweiser zur gesunden Ernährung

Wir blättern in Jahresberichten

Bevorstehende Kurse und Tagungen

Umschlagbil'd: Die Stiften vom Burghof machen
Ferien. Siehe unseren Bildbericht über die
Jurawanderung mit Pferden. — Photo K. Schweizer,
Rüschlikon.
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Die grosse Enttäuschung

Die Invalidenversicherung rollt. Immer mehr breitet

sie sich aus, immer grösser wird die Zahl der
Rentenempfänger. Wie seinerzeit bei der Einführung

der AHV, zeigt sich auch heute wieder, wie
positiv unser Volk zu dieser Hilfeleistung eingestellt

ist. Unzählige, denen der Gang zur Armenpflege

oder ins Büro eines Fürsorgeamtes unsagbar
schwer fiel, verlangen freudig die Hilfe der
Invalidenversicherung. Wer mit diesen Menschen Kontakt

hat, ist immer neu überrascht über deren
grossen Unterschied im Verhalten. AHV und IV
sind Einrichtungen, die uns mit Stolz erfüllen und
deren Hilfe wir spontan annehmen. Wenn auch die
Leistungen nicht überwältigend sind, sondern sich
im Rahmen der AHV halten, eine hochwillkommene

Hilfe bedeuten sie trotzdem.
Grosse Sorge bereitet immer wieder die Finanzierung

der Aufenthalte in Heimen und Anstalten.
Was vor allem seit vielen Jahren von den
Fürsorgerinnen der Vereinigung Pro Infirmis auf diesem
Gebiet geleistet worden ist, ist vorbildlich. Wieviel
Kopfzerbrechen, wieviele Gesuche und Bittbriefe,
wieviel Ueberzeugungskraft an die Angehörigen
brauchte es oftmals, bis eine Finanzierung wieder
gesichert war. Kleinen Kunstwerken gleichen solche

Arbeiten. Als dann die IV immer mehr Gestalt
annahm und bekannt wurde, dass an Heim- und
Anstaltsaufenthalte in Form von Kostgeld- und
Schulbeiträgen von der Versicherung pro Schultag
fünf Franken ausgerichtet werden, atmeten Viele
erleichtert auf. Nun wird es in Zukunft eher möglich

sein, rechtzeitig einzugreifen, frühzeitig geeignete

Massnahmen anzuordnen, wenn die
Finanzierung nicht mehr wie ein kaum zu bewältigender

Berg vor uns liegt. Nicht nur die Sozialarbeiter,
nicht nur die Armenpfleger finanzschwacher

Gemeinden, nein, unzählige Väter und Mütter be-

289


	[Impressum]

